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Elektrische Anlagen und Betriebsmittel 

 
 

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel auf 

ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden. Vor der ersten Inbetriebnahme und nach 

einer Änderung oder Instandsetzung vor der Wiederinbetriebnahme. 
 

Die Fristen sind so zu bemessen, dass entstehende Mängel, mit denen gerechnet werden 

muss, rechtzeitig festgestellt werden. 

 

 

Prüffristen 

 

• Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel sind solche, die während des Betriebs 

bewegt werden oder die leicht von einem Platz zum anderen gebracht werden können, 

während sie an den Versorgungsstromkreis angeschlossen sind. 
 

Prüffrist:  Richtwert 6 Monate; Wird bei den Prüfungen eine Fehlerquote < 

2% erreicht, kann die Prüffrist entsprechend verlängert werden. 

Maximalwerte: Auf Baustellen, in Fertigungsstätten und 

Werkstätten oder unter ähnlichen Bedingungen ein Jahr. 

In Büros oder unter ähnlichen Bedingungen zwei Jahre. 

Prüfperson: Elektrofachkraft, bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte 

auch elektrotechnisch unterwiesene Person. 

 

 

• Ortsfeste elektrische Betriebsmittel sind fest angebrachte Betriebsmittel oder 

Betriebsmittel, die keine Tragevorrichtung haben und deren Masse so groß ist, dass sie 

nicht leicht bewegt werden können. Dazu gehören auch elektrische Betriebsmittel, die 

vorübergehend fest angebracht sind und über bewegliche Anschlussleitungen betrieben 

werden. 
 

Prüffrist:   4 Jahre  

Prüfperson:  Elektrofachkraft 

 


